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Mittwoch den 21. März.

Bekanntmachungen.
Vermiethung. Der an der Stadtkirche St. Maximi be

findliche dem Conditor Sperl gegenüber belegene Laden ſoll vom
1. April c. ab ander wert vermiethet werden.

Zur Abgabe der desfallſigen Gebote haben wir Termin auf
Donnerstag den 22. März e., Vormittags 11 Uhr,

im Stadtſecretariate anberaumt und erſuchen wir Miethluſtige, ſich
in dem Termine pünktlich einzufinden. Die Bedingungen werden
im Termine bekannt gemacht.

Merſeburg den 15. März 4866.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Um das Grundſtück der hieſigen Gas-
Anſtalt ſollen eirea 480 Fuß Stacket hergeſtellt werden.

Die Anfertigung deſſelben incl. Lieferung aller dazu erforderlichen
Materialien ſoll an qualificirte Unternehmer vergeben werden und
werden ſolche hiermit aufgefordert, ihre verſiegelten Offerten ſpäteſtens
bis zum 24. d. M. Mittags 11 Uhr in unſerm Geſchäftsbureau
abzugeben woſelbſt dieſelben an dieſem Tage um 14. Uhr in Gegen
wart der etwa perſönlich erſchienenen Submittenten eröffnet werden
ollen.ſ Die ſpecielle Bedingungen ſowie die Zeichnung ſind in den

Geſchäftsſtunden in unſerm Bureau einzuſehen auch ſind daſelbſt
Schemas zu Submiſſionsofferten zu haben.

Merſeburg, den 17. März 1866.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Von den neu gepflanzten Kirſchbäumen
an dem Communicationswege nach Kriegſtedt ſind ziemlich an der
Knapendorfer Grenze 6 Stück herausgeriſſen und entwendet worden.
Wer uns den Thäter ſo anzeigt, daß derſelbe gerichtlich beſtraft wer
den kann erhält eine Belohnung von 5 Thalern.

Merſebürg, den 17. März 1866.
Die PolizeiVerwaltung.

n Bekanntmachung.Bei den ſtädtiſchen Schul Anſtalten allhier treten vom 1. April
d. J. ab folgende Veränderungen ein: DeBei den Schulen der Vorſtädte Neumarkt und Alten-

burg wird, zur Gleichſtellung derſelben mit der zweiten
Bürgerſchule der innern Stadt, Unterricht in weiblichen Hand
arbeiten, d. h. im Stricken und Stopfen, Flicken und Aus-
beſſern und Weißnähen eingerichtet.

2) die zweite Bürgerſchule der innern Stadt wird zu einer vier-
ſtufigen Schule erhoben, ſo daß dieſelbe hinfort vier Knaben-
und vier Mädchenklaſſen zählen und dadurch zugleich die
Leiſtungsfähigkeit dieſer Schule, den Anforderungen des bürger-
lichen und kirchlichen Lebens entſprechend, bedeutend erhöhet wird.

3) Bei der erſten Bürgerſchule wird ein erhöhetes Schulgeld er
hoben; es beträgt daſſelbe für

Klaſſe 6 und 5 jährlich 4 Thlr. monatlich 10 Sgr.,

Klaſſe 4 und 3 6 15Klaſſe 2 und 1 8 20Selecta 10 25Merſeburg den 15. Februar 1866.
Die Schul Deputation für die Geſammtſtadt.

Hans Verkauf.
Jn einem großen volkreichen Dorfe iſt ein Haus mit Neben-

ſämmkliche in gutem baulichen Zuſtande, worinnen ſeit
ängeren Jahren. Seiler- und Materialwaarengeſchäft mit

gutem Erfolg betrieben worden jſt und mit eiroa 1000 Thlr. An-
zahlung übernommen werden kann bald zu verkaufen. Auskunft
ertheilt auf franco Anfragen der Agent C. F. Weiſe inDelitzſch

Bekanntmachung.
Uebertretungen der Poſtgeſetze kommen erfahrungsmäßig haupt

ſächlich bei ſolchen Sendungen vor, welche unter Band (Streif oder
Kreuzband) zur Beförderung mit der Poſt eingeliefert werden. Zum
Zweck möglichſter Abwendung der Uebertretungen wird, unter Be-
zugnahme auf S. 15 des Reglements vom 21. December 1860, auf
die einſchlagenden Vorſchriften aufmerkſam gemacht.

Gegen die ermäßigte Taxe von vier Pfennigen bis zu 1 Loth
exel. u. ſ. w. nach Maßgabe des Gewichts können innerhalb des
Preußiſchen Poſtgebiets und des Deutſchen Poſtvereins Gebiets
unter Band frankirt befördert werden: alle gedruckte, lithographirte,
metallographirte, oder ſonſt auf den mechaniſchen Wege hergeſtellte,
zur Beförderung mit der Briefpoſt geeignete Gegenſtände, mit Aus
nahme der gebundenen Bücher und der mittelſt der Copirmaſchine
oder mittelſt Durchdrucks hergeſtellten Schriftſtücke.

Die Adreſſe muß auf dem Streif- oder Kreuzbande und darf
nicht auf der Sendung ſelbſt angebracht ſein.

Die Verſendung unter Band gegen die ermäßigte Taxe iſt im
Allgemeinen unzuläſſig, wenn die Gegenſtände nach ihrer Ferti
gung durch Druck u. ſ. w. außer der Adreſſe irgend welche
Zuſätze oder Aenderungen am Jnhalte erhalten haben. Dabei
macht es keinen Unterſchied, ob die Zuſätze oder Aenderungen ge-
ſchrieben oder auf andere Weiſe bewirkt ſind, z. B. durch Stem-
pel, durch Druck durch Ueberkleben von Worten Ziffern oder
Zeichen durch Punktiren, Unterſtreichen, Durchſtreichen, Aus
radiren, Durchſtechen, Ab oder Ausſchneiden einzelner Worte,
Ziffern oder Zeichen u. ſ. w.

Es kann jedoch den Preis Couranten, Circularen und Em-
pfehlungsſchreiben noch eine innere, mit der äußeren überein
ſtimmenden Adreſſe, ſowie Ort, Datum und Namens Unterſchrift
hinzugefügt werden ferner dürfen Circulare von Handlungshäuſern
mit der handſchriftlichen Unterzeichnung der Firma von mehreren
Theilnehmern der Handlung verſehen ſein. Den Correcturbogen
können Aenderungen und Zuſätze, welche die Correctur, die Aus-
ſtattung und den Druck betreffen, hinzugefügt werden, das Manuſeript
darf dagegen den Correcturbogen nicht beigefügt werden. Modebilder,
Landkarten u. ſ. w dürfen colorirt ſein, die Bilder und Karten
dürfen aber nicht in Handzeichnungen beſtehen ſondern müſſen durch
Holzſchnitt, Lithographie, Stahlſtich, Kupferſtich u. ſ. w. hergeſtellt ſein.

Auf der inneren oder äußeren Seite des Bandes dürfen ſich
ſolche Zuſätze, welche keinen Beſtandtheil der Adreſſe bilden, nicht
befinden mit Ausnahme des Namens oder der Firma des Abſenders.

Mehrere Gegenſtände dürfen unter einem Bande verſendet wer-
den, ſofern ſie von ein und demſelben Abſender herrühren und
überhaupt zur Verſendung unter Band geeignet ſind: die einzelnen
Gegenſtände dürfen aber alsdann nicht mit verſchiedenen Adreſſen
oder beſonderen AdreßUmſchlägen verſehen ſein.

Wer Gegenſtände unter Streif- oder Kreuzband zur Verſendung
mit der Poſt einliefert, welche überhaupt oder wegen verbotener Zu
ſätze unter Streifband nicht verſandt werden dürfen, wird nach F.
35 des Geſetzes vom 5. Juni 1852 mit dem vierfachen Betrage des
Porto jedoch niemals unter einer Geldbuße von fünf Thalern beſtraft.

Berlin, den 28. Februar 1866.
General-Poſt-Amt.

von Philipsborn.
Eine neue Ackerwalze von Eichenholz, trocken, bis zum Beſchla

gen fertig, hat zu verkaufen
E. Kleemann in der DOelgrube.

„„Ein Paar Läuferſchweine ſtehen zum Verkauf bei Herrn

d Stock, kleine Rittergaſſe.
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Freiwillige Subhaſtation. nDie zu dem Nachlaſſe der verſtorbenen Charlotte Marie verehel.
Klempnermeiſter Elckner geborene Schimpf zu Schafſtädt, jetzt
deren Erben gehörigen Planſtücke in Schafſtädter Flur Fol. 273
des Flurhypothekenbuchs, als

1) das Planſtück Nr. 87b der Karte, in der Oberflur von 24
Morgen Feld und

2) das Planſtück Nr. 361 der Karte, in der Oberflur, in den
Steinbrüchen an 85 Ruthen Feld,

abgeſchätzt auf 3650 Thlr. zufolge der nebſt Hypothekenſcheine und
den ſpeciellen Verkaufsbedingungen in unſerer Regiſtratur einzuſehen-
den Taxe, ſollen

am 5. April d. J.,
von Vormittags 10 Uhr ab bis Nachmittags 2 Uhr,

an Rathhausſtelle zu Schafſtädt
im Wege der freiwilligen Subhaſtation ſubhaſtirt werden.

Lauchſtädt, den 10. März 1866.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion.

Der Weg von der Löpitzer Luppenbrücke durch das Fiſcherholz
nach der Tragarther Flur, ingleichen das Betreten der zum Ritter-
gute Löpitz gehörigen ſogenannten Haarlache von der daſigen Schenke
aus wird auf Grund des S. 5 des Geſetzes vom 11. März 1850
für alle Unbefugte bei einer Geldſtrafe von 2 Thlr. oder verhältniß-
mäßigem Gefängniß für jeden Contraventionsfall verboten.

derſeburg, den 19. März 1866.
Die Polizei- Verwaltung Löpitz

HausVerkauf.Veränderungshalber bin ich geſonnen, mein zu Burgliebenau
gelegenes Wohnhaus Hof, Stall und Garten nebſt einem Stückchen
Feld aus freier Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber können mit mir
in Unterhandlung treten. Auguſt Hammer.

Maculatur- Verkauf.
Freitag den 23. März e., Vormittags 10 Uhr,

ſollen im Provinzial Ständehauſe hier eireca 40 Etr. Maculatur
(zu einem großen Theile Bütten-Papier) meiſtbietend gegen gleich
baare Bezahlung verkauft werden.

derſeburg, den 14. März 1866.
Sachſe F

Jnſpector und Bureauchef der Land Feuer Societät.

Auction.
Sonnabend den 24. März, Nachmittags 1 Uhr, ſollen auf der

Bergſchenke zu Wegwitz eirea 8000 Dachſteine, 3000 Mauerſteine,
eine Quantität altes brauchbares Bauholz (theils eichenes, theils tan-
nenes) meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Friedrich DOhme.
Auction. Sonnabend den 24. d. M., von Nachmittags

2 Uhr an, ſollen in der ſeith. Wohnung des Proviant Amts Contr.
Scharff in hieſiger Ober Altenburg im Reg. Secret. Krumhaarſchen
Hauſe part. umzugshalber 4 div. Tiſche, 1 ganz guter Küchenſchrank,
1 Waſchtiſch von Nußbaumh., 6 Mah. Rohr, 3 birk. und 6 Korb-
ſtühle, 1 gute Stutzuhr mit Glasglocke, 2 Kinderwagen, 2 bl. Torf-
kaſten, div. Küchengeräthſchaften und dergl. mehr meiſtbietend gegen
Baarzahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 18. März 1866.
Rindſleiſeh, Auct. Comm.

Ein Ladenvorbau und ein Schaufenſter ſtehen ſofort zu verkau-
fen. Auskunft ertheilt die Expedition dieſes Blattes.

Auetion in der Gebr. Mylius' ſchen Fabrik
in Merſeburg.

Sonnabend den 24. März e., von früh 9 Uhr an,
ſollen mehrere zur Gebr. Mylius'ſchen Concursmaſſe gehörigen Ge-
genſtände, als: eine gut conſervirte vollſtändige Comptoir Einricht-
tung, Möbel, Federbetten, Handtücher, Wirthſchaftsgeräthe, ein
ſtarker Handrollwagen mit eiſernen Axen, 2 Fußwinden, eine Zug-
winde, ein Schlittengeläute für 2 Pferde mit Roßſchweifen verſchie
denes neues Handwerkszeug für Lohgerber 2c., gegen baare Zah-
lung verſteigert werden.

Otto Peckolt,
Verwalter der Gebr. Mylius' ſchen

Concursmaſſe.

Gotthardtsſtraße Nr. 150 iſt ein Laden nebſt Logis zu vermie-
then und zu Johanni zu beziehen. J. Nitz.

Eine Wohnung von 2 Stuben, 2 Kammern nebſt Zubehör iſt
zum 4. Juli zu vermiethen Oberburgſtraße Nr. 279.
Eine kleine möblirte Stube nebſt Schlaffammer iſt zu vermiethen
und zum 1. April zu beziehen Vrühl Nr. 352.
x Gummi- Schuhe reparirt bei Garantie S

J. Mehne,
Entenplan Rittergaſſe 194.

f. Melis in Broden à Pfd. A Sgr. S Pf., ff. r x
ucker à

am Markt
empfiehlt ſein beſtändiges Lager von Reiſekoffern und Hutſchachteln für
Herren und Damen, Eiſenbahn Courir, Jagd Reiſe und Damen
taſchen, Schulränzchen, Mappen und Taſchen in großer Auswahl,
alle Sorten Hoſenträger, Portemonnaies und Cigarren Etuis, Fahr,
Reit- und Kinderpeitſchen u. d. m.

Nähmaſchinen- Verkauf.
Eine Nähmaſchine, zu Tuch und Leder eingerichtet, die aner

kannt ſolideſte und dauerhafteſte ihrer Bauart nach, noch faſt neu,
ſteht preiswerth zum Verkauf bei

Julius Hammer.
Auch findet ein Lehrling, welcher Luſt hat die Sattlerei und

Täſchnerei zu erlenen ein gutes Unterkommen bei
Julius Hammer, Sattler und Täſchnermeiſter.

Das

Brennmaterial-Lager
Heinr. Schultze jun.

prima wiekauer Wugg- und W ſirfol-
Kohlen,.

dito Böhmische BraunkKohlen,
J beſte trockene Kohlensteine
e 1000 Stück 2 Thlr. 5 Sgr.frei bis ins Haus.

Mit Allerhöchſter Approbation.
Stollwerck'ſche Druſt- Bonbons

nach der Compoſition des Königl. Geh. Hofraths und Profeſſors
Dr. Harleß, ſind echt zu haben à 4 Sgr. per Packet mit Gebrauchs
Anweiſung in Mersehurg bei Hermann Fiſcher.

H. Be euüteJ aus der Fabrik von Emil Thiele in Berlin das Pfund
zu 12 und 15 Sgr. empfiehlt als etwas Vorzügliches zu Thee,
E. Wein c. c.

G. Schönberger, Gotthardtsſtraße. J

Zur Anfertigung von Viſitenkarten, Rechnungen,
Weinetikettes 2e. empfiehlt ſich die lithographiſche
Anſtalt von

Robert Plötz, Kreuzgaſſe 516 1 Treppe.

r iDie Leiden der Füße r
J eines neuen Buches von Dr. Smith, das allen denen, welche

an Leichdornen, Hühneraugen, Froſtballen, Ueberbeinen und S
Fußſchweiß leiden, durch wohlfeile und zuverläſſige Mittel
Hülfe leiſtet. Dieſes Buch koſtet blos 5 Sgr. und iſt vor
räthig in allen Buchhandlungen.

Aſſch und Delikaleſſen geſchäſt

G. W. n. Beyer Lübeci-.
Corres ndenee nur franco. Solide Vertreter gesucht.
Preis Dourante gratis.

beſte

Tafe

unter
dert
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Selbſt gefertigte

beſter franzöſiſcher Conſtruction.
FPianinos

Stuttgarter und Zeitzer,
Tafelforn, von Hölling und Spangenberg, ſind zum Fabrik Preiſe zur Auswahl vorräthig.

Für die Solidität der Jnſtrumente leiſte ich mehrjährige Garantie.
Auch erlaube ich mir meine Mieth Jnſtrumente zu empfehlen.

C. R. Ritter Rittergaſſe Nr. 179.

Geiſtliche Muſik im Dome
den Palmſonnkag (25. März) Nachmikkags präcis 4 Ahr

unter gütiger Mitwirkung des Organiſten, Muſikdirectors Franz Rein aus Eisleben, des hieſigen Geſangvereins und der Lie
dertafel, zum Beſten

des hieſigen Peſtalozzi-Vereins.
Programm:

Choräle aus der Paſſionsmuſik von Rach.
Fuge in E woll für Orgel von Bach.2

3. Arie und Chor aus dem Oratorium Samson von Hämdel.
4 Chöre a. Ave verum von FEOoOZart.

b. Du Hirte Jsrael von Rortmiansk«y.
5. Arie6. Chor aus der Schöpfung von May dn.
7. Fuge über den Namen BACH von Schumann.
8. Duett Lauda Sion von Cherubimi.
9. Choral Wenn ich einmal ſoll ſcheiden von Bachi.

Billets zum hohen Chor à 74 Sgr. (Eingang vom Schloßhofe) und zum Schiff der Kirche à 5 Sgr. bei den Herren Wieſe
und Schulze am Dom.

Neue Anerkennung.
der vorzüglichen Wirkung des Hoff' ſchen Malzextract Geſundheits-
biers aus der Brauerei des Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin,

Neue Wilhelmsſtraße 1.
Blankenburg a. H., 1. November 1865.

„Die Frau Präceptorin Henriette Keſſelring hat den
Hoff' ſchen Malzextract mit glücklichem Erfolge angewandt und findet
ſich durch deſſen Gebrauch bei ihrer Schwäche weſentlich geſtärkt.
Nachdem ſie aus der Niederlage bei Herrn Fiſcher allhier zu ver-
ſchiedenen Malen dieſes Medicament gekauft hat, ſo bittet ſie nun
mehr um fernere directe Zuſendung 2e.“

Der Generalſuperintendent Dr. C. Lentz.
Aus der Lehr und Erziehungs- Anſtalt des Herrn Heinrich

Flato in Boitzenburg in Mecklenburg erhielt Herr Hoflieferant Jo
hann Hoff, Neue Wilhelmsſtraße 1 in Berlin folgendes Schreiben,
d. d. 27. October 1865: „Sie wollen mir gef. eine Quantität
Jhres Malzextract- Geſundheitsbiers zuſenden es ſcheint meinen
zwei kranken Söhnen gut zu bekommen 2c.“

Heinrich Flato.
Endlich ſchließen wir daran den Bericht einer Armenſchweſter

vom heil. Franziskus in Flensburg, d. d. 27. October 1865:
„daß das den Kranken des dortigen Hauſes dargereichte Hoff ſche
Malzextract- Geſundheitsbier eine gute Wirkung erzielt habe.“

Niederlage in Merſeburg bei A. Wieſe.

Dampf- Färberei und Modewaaren-Druckerei
für ſeidene, wollene und baumwollene Stoffe

E. A. Wallberg, Erfurt.
Für obige mit den beſten Einrichtungen verſehene J,

Runſt-, Seiden- u. Schönfärberei auch Wäſcherei
halte ich mich zur Annahme umzufärbender und druckender ſeidener,
wollener und baumwollener Stoffe in allen Farben von dem zarte-
ſten Weiß bis zum feurigſten Poneeau und tiefſten Schwarz,
ſo wie in giftfreien Lichtgrün für Tarlatan und andere Ball-
ſtoffe beſtens empfohlen. Ohne weitere Anpreiſungen werden die
rbeiten obigen Geſchäfts ſich ſelbſt empfehlen, da namentlich die

Preiſe außerordentlich billig (ein wollenes Kleid zu färben und drucken
ſchon von 20 Sgr. an) und die Muſter dem neueſten und ſolideſten
Geſchmack entſprechend ſind.

Muſter liegen zur gefälligen Anſicht bereit bei
Louiſe Gorslar,

Gotthardtsſtraße 93 2 Treppen.
tags zu consultiren,

C. Schumann.
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Feine Damenfächer b i S. F. Exins.
Alte noch gut erhaltene Geſangbücher werden mit ange-

nommen bei H. F. GxriusFilzſchuhe und Stiefel mit GummiSohle und
Beſatz, waſſerdicht und ſehr warm. Gummiſchuhe
echt franzöſiſch werden trotz der Preisſteigerung des Roh
materials noch zu den bekannten Preiſen verkauft bei

H. F. Exius.

S o
55

ZS— JPür Vnterleibsbrüche und Nabelbrüche
bin ich täglich in meinem Institute von 9 42 Uhr Vormit

Dr. Langgaarcd,
Potsdamer Strasse 27a. in Berlin.
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Echtes KlettenwurzelOel,
welches das Ausfallen der Haare ganz verhindert, e de un
aber dermaßen bewirkt, daß in kurzer Zeit das ſchönſte
Haar zu ſehen iſt; es belebt die bereits erſterbenden Haare von
Neuem, macht ſie ſchön glänzend, zart und geſchmeidig und verhin-
dert das frühzeitige Grauwerden derſelben es iſt. vorzüglich bei
Kindern anzuwenden, da es den Grund zu einem herrlichen Haar

wwuchſe legt und gleichzeitig als Toiletten Oel dient: ſt
Das Glas 5 Sgr. und 7 Sgr. nebſt Gebrauchs-Anweiſung.Um Nachahmungen zu begegnen, befinden ſich auf, jedem Guſe

die erhabenen Buchſtaben C. J. und iſt jedes Glas mit meiner Firma
verſiegelt.

Die alleinige Niederlage iſt in Merſeburg bei Herrn Guſtav
Lots, Burgſtraße.

Carl Jahn,
Heryzoglicher Hoflieferant und Friſeur in Gotha.

v 2 2 V l„Patriotiſcher Verein
für

Serſeburg und Amgegend.
Nach dem Beſchluſſe der letzten Verſammlung

Foll der
Geburtstag Sr. Majestät unseres Allergnädig-
sten Königs und Herrn am 22. März, Abends
7 Vhr, im Rischgarten durch ein Abendessen

gefeiert werden.
Jndem wir dies den Mitgliedern S Geſinnungs-

enoſſen anzeigen, bemerken wir gleichzeitig, daß
ubſeriptionsliſten bei Herrn Möllnitz im NRiſchgar-

ten S dem Reſtaurateur Herrn Frank senm. ausliegen.
WMerſeburg, den 5. März 1866.

Der Worstand.
Zur Vorfeier des Geburtstages Sr. Majeſtät des Königs findet

in dem Gymnaſium Mittwoch den 21. März Morgens 11 Uhr ein
Redeactus ſtatt. Jm Namen des LehrerCollegiums beehre ich mich
zur Theilnahme am dieſer Schulfeier ganz ergebenſt einzuladen.

Dr. Scheele.
DOeffentliche Verſammlung des Gewerbevereins.

Sonnabend den 24. März, Abends 8 Uhr im Riſchgarten.
Tagesordnung Wahl des Direetoriums und Aus-

ſchuſſes. Vortrag über Gasbeleuch-
tung.

Das Directorium.
Zum Geburtstage Sr. Majeſtät des Königs.

Donnerstag den 22. März

Tanzmuſik in Meuſchan,
wozu ergebenſt einladet Carl Pobhle.

Einladung.
Zu Königs Geburtstage, als den 22. März, ladet freundlichſt

ein zum Tanzvergnügen
Ferdinand Nößer in Röſſen.

e Den Herren Schneidermeiſtern
zur Nachricht, daß ich für neue reine Tuchſchnitte à Pfd. 2 Sgr.
6 Pf. ab Merſeburg zahle.

A. Rebuſchiß
in Halle große Brauhausgaſſe Nr. 2.

Alle Pfänder, welche ſich über 6 Monate in der Leihanſtalt
vefinden, müſſen eingelöſt werden, widrigenfalls dieſelben dem Ge-
zicht zum Verkauf übergeben werden.

Lehrlings-Geſuch.
Ein junger Menſch kann unter billigen Bedingungen in die

Lehre treten bei G. Küchenmeiſter,Maler und Lackirer.
Ein ordentlicher Burſche, welcher Luſt hat das Barbiergeſchäft

zu erlernen, kann ſofort oder ſpäter in die Lehre treten bei dem
Arztgehülfen Schneider.Zöſchen, den 17. März 1866.. e

Einen Lehrling ſucht ſofort oder zu Oſtern
Carl Maurer, Schneidermſtr.,

ch eEin Burſche kann unter günſtigen Bedingungen in die Lehre
treten bei dem Tiſchlermeiſter Wolf, Vorwerk 435.

Ein Logis im Preiſe von 50 60 Thlr. wird zum 1. April

und kräftigſte

Für ein Colonialwaaren Geſchäft in Leipzig wird Dein junger
gern ſotider Mann als Markthelfer geſucht, welcher möglichſt
ver its in einem gleichen Geſchäft gearbeitet hat. Auskunft ertheilt
das Annoncen Büreau des Herrn Eugen Fort in Leiptig.

Jn dem Götzinger' ſchen Spielwaaren Fabrikgeſchäft kön-
nen enöch einige Mädchen am liebſten ſolche, welche auf Pappar-
bekten bereits eingeübt ſind zu gutem Lohne dauernde Beſchäftigung
erhalten auch wird daſelbſt ein Laufburſche geſucht.

Am 17. d. iſt ein goldener Damenſiegelring mit rothem Stein
von der Schmalegaſſe bis zur Poſt verloren gegangen. Der Finder
wird gebeten denſelben gegen gute Belohnung bei Herrn G. Lots
abzugeben.

Zur freiwilligen Turnerfeuerwehr ſind ferner eingegangen:
Von Herrn. C. K. 1 Thlr., H. 1 Thlr., Fräulein Werkmeiſter 1
Thlr., Herrn Paſtor Gruner 1 Thlr., Werkmeiſter, Canzleirath, 1
Thlr., Licht, Buchbindermeiſter, 20 Sgr., Fräulein Niemann, 1
Thlr., Hr. R. Z. 1 Thlr. ,„Wittwe H. H. 15 Sgr.

umma 8 Thlr. 5 Sgr. Pf.früher eingegangen 281 1 23
Samma 259 6

Beiträge werden noch immer angenommen
C. Werner.

Zaen r.Für die mir bei der Beerdigung meiner mir unvergeßlichen
Frau bewieſene allgemeine große Theilnahme Allen meinen aufrich-
tigen herzlichen Dank.

G. Dürbeck.
Dank.

Zurückgekehrt vom. Grabe unſeres einzigen lieben Sohnes und
Bruders, des Junggeſellen und Schuhmachermeiſters Carl Räder,
der uns am 8. d. M durch einen grauenvollen Tod ſo plötzlich ent
riſſen wurde, fühlt ſich unſer Herz gedrungen, allen denen unſern innig
ſten Dank auszuſprechen, die durch ihre ſo überaus zahlreiche Be
theiligung an ſeinem Begräbniß unſern großen Schmerz zu lindern
ſuchten. Namentlich ſei Dank dem Herrn Paſtor Haring in
Zweimen für ſein kräftig tröſtend Wort am Grabe und den
Jünglingen und Jungfrauen, die auf ſo mannigfache Weiſe
ihren theuern Jugendfreund bei ſeiner Beſtattung zu ehren ſuchten.

Gott ſei Allen- ein reicher Vergelter und bewahre eine jede Fa
milie vor ſolchen Verluſt.

Kötzſchlitz, den 12. März 1866.
Fr. W. Schmidt,

als Stiefvater nebſt ſeinen beiden Töchtern.

Nachruf
an die zu früh dahin geſchiedene Frau Louiſe Dürbeck

geborne Burghold.
Trauernd windet treuer Freundſchaft Engel

Heut' den dunkelen Cypreſſen Kranz,
Einer Theuern Schlummerbett zu ſchmücken
Zu des Todes ſtillem Trauerglanz.
Ein geliebtes Leben iſt geſchieden
Und ein Herz, was hoffnungsfreudig ſchlug,
Deckt in ſeinen ſchönſten Blüthentagen
Schon zu vieler Schmerz das Leichentuch.

Sie iſt dahin der Mutter und der Schweſter Freude
Des Gatten Stolz, der Hülfsbedürftgen Stab,
Sie iſt dahin und thränenſchwer erblickt. das Auge
An ihrer Stätte nur ein düſtres Grab.
Fern von allen Schmerzen dieſer Erde
Wandelſt Du jetzt an des Vaters Hand,
Der Dir frühe ſchon vorangegangen,
Und uns Alle knüpft ein heilig Band.

Kurz war hier der Frühling Deines Lebens
Aber drüben wird er ſchöner ſein!
Denn die Gott liebt, führet er ſchon frühe
Jn des Himmels lichte Hallen ein.
Unſre Freundſchaft nimmſt Du mit hinüber,
Wenn der Tod der Erde Pfade bricht,
Baut ſie Brücken ſich von Stern zu Sterne,
Bis zum Wiederſeh'n im ew'gen Licht.

Darum Himmelsfriede Deiner Aſche!
Friede auch in Deiner Lieben Herz!
Nichts Vollkommenes giebt uns dieſe Erde.
Ewig iſt die Freude, kurz der Schmerz.
Wenn einſt milde Frühlingslüfte wehen,
Bringen Grüße ſie von Deinem Grab,
Und die Sterne in des Himmels Fernen
Lächeln Troſt des Wiederſeh'ns herab ue. zu beziehen geſucht. Adreſſen unter K. befördert die Exped. d. Bl. Erfurt, am Begräbnißtage.

(Hierzu eine Beilage
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Peilage zum 23. Stück des Merſeburger Rreisbſalls 1866.

Marktpreiſe.
Merſeburg, den 17. März 1866.

Weizen t Thlr. Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr. Pf.
Roggen a Zank, nur 21 eGetſte i 16 3 e e ben 18 e 9

9Hafer e h e ne e 3
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Paeuat.
Donnerſtag den 22. März Vormittags 10 Uhr Feſtgottesdienſt zur Feier

des Geburtstags Sr. Majeſtät des Königs. Feſtpredigt gehalten vom Herrn
Garniſonsprediger Leuſchner.

Stadt. Geboren: dem Handarb. Seifert eine Tochter dem Gepäckträger
Erbert eine Tochter dem Zimmermann Weiſe eine Tochter dem Canzliſt Neu-
meyer ein Sohn. Geſtorben: der Schneidergeſ. Geiſer, 59 J. alt, an Bruſt
krankheit; der einzige Sohn des Handarb. Seifert, 2 J. 8 M. 10 T. alt, an
Krämpfen die nachgelaſſ. Wittwe des Bürgers und Zimmergeſ. Brückner, 80 J.

M. alt, an Altersſchwäche; die Ehefrau des Cartonnage Fabrikant Dürbeck, 20
J. 7 M. 20 T, alt, am Kindbettfieber die nachgelaſſ 2. Tochter des Bürgers und
Schneidermſtrs, Spott, 41. J. 11 M. alt, an Unterleibsentzündung der jüngſte
Sohn des Handarb, Simon 3 W. 2 T. alt, an Gewebekrankheit; die jüngſte
Tochter des Jägers Höltzer zu Kriegſtädt, 16 J. alt, an Schwindſucht.

Donnerſtag Abends 7 Uhr Faſten Gottesdienſt. Herr Paſtor Heineken.
Neumarkt. Geboren: dem Hausbeſ. Rietzſch in Venenien eine Tochter

dem Handarb, Fiedler eine Tochter
Mittwoch Nachmittags 4 Uhr, Faſten Gottesdienſt.
Altenburg Geboren: dem Schäfer Renneberg eine Tochter Getrauet:

der Tiſchlermſtr. May mit der verw. Frau Volkmann geb. Jahn Geſtorben:
der älteſte Sohn des Handarb. Bäßler, 2 J. 9 M. 2 T. alt, an der Bräune; der
Maurergeſ. Grahneis 85.J. 5 M. alt an Altersſchwäche; der älteſte Sohn des
Schneidermſtrs. Spieler, 7 J, 14. T. alt, an der Bräune; der außerehel. Sohn
der led. Steinbrück aus Trebnitz, 3“2 M, alt, an der Bräune.

Katholiſche Kirche. Donnerſtag den 22. am Geburtsfeſte Sr. Maj. des
Königs um 9 Uhr Hochamt.

Freitag den 23. d. M., um 5 Uhr Abends, Faſtenandacht und Predigt.

Rirchennachrichken von Lauchſtädt: Februar.
Geborenz dem Maurer Frauendorf ein Sohn dem Bürger und Muſikus

Gödicke eine Tochter; dem Handarb, O. Beier eine Tochter dem Zimmermeiſter
Schulze eine Tochter dem Handelsmann K. Schumann ein Sohn der F. Kölbel
ein unehel, Sohn dem Bürger und Bäckermſtr. Schwarznau ein Sohn dem Bür-
ger und Kunſtgärtner Heil eine Tochter, Getrauet: der Sattlermeiſter Jgg.
K, Wehle von hier mit Jgfr. E. Kuntze aus Lebendorf; der Zimmergeſ. Belzig
aus Dörſtewitz mit Jgfr. M. Hottenrott von hier der Waſſermühlenpächter Berger
zu Frankleben, ein Wittwer, mit M. Kuntze aus Lebendorf: der Dienſtknecht Barche
allhier mit A. Krüger aus Düben. Geſtorben: des Gaſthofbeſ. Becker jüngſter
Sohn „im. 2. J., an Gehirnentzündung des Bürgers und Handarb. Kunze Ehe
frau, im69, J., an Altersſchwäche; der Bürger und Sattlermſtr, Gerlach, im
841— J. an Altersſchwäche; der Schuhmachermſtr. Winne, im 61. J., im Teiche
ertränkt des Dienſiknechts Schumann jüngſter Sohn im 1, J., an Krämpfen;
der Bürger und Schuhmachermſtr. Bolze, im 40. J., an der Auszehrung des
Glaſermſtrs. Heil jüngſte Tochter im Vierteljahre, am Schlagfluß; des Bürgers
und Drechslermſtr. Fenk älteſte Zwillingstochter, im 1 Vierteljahre, an Krämpfen.

e òGOSSSäEvGG”OEéCECANTNTNCÄÜCl traf
Die projectirte Geiſel- und Unſtrut Bahn betreffend.

Der Gedanke einer Eiſenbahnverbindung von Artern durch das
Unſtrutthal über Laucha und Freiburg nach Naumburg hat bei den
Betheiligten feſte Wurzeln geſchlagen. Eine ſolche Verbindung trägt
ihre Lebenskraft in ſich, weil ſie die höchſt fruchtbaren Thäler und
die dieſelben umſchließenden mit Naturſchönheiten und Wohlhaben-
eit Keich geſegneten Höhen in den großen Verkehr hineinzieht, ihre

iterentwicklung mächtig fördert, im Hinblick auf die mehr oder
weniger bereits geſicherten Eiſenbahnprojecte von Naumburg und
Artern aus hat ſie aber auch eine hoffnungsvolle Zukunft für ſich.
Außer der Bahn von Sangerhauſen über Artern nach Erfurt iſt die
Weltetführung der Unſtrutbahn von Artern über Frankenhauſen und
Sondershauſen von der größten Bedeutung, um ihr einen Theil

des Weltverkehrs zuzuführen. i SUnter dieſen Umſtänden iſt es in hohem Grade erfreulich, daß
zwiſchen den Mitgliedern dieſes Comités und den Mitgliedern des
in Merſeburg beſtehenden Eiſenbahn Comités durch eine am 16. d.
M. in Merſeburg ſtattgefundene Beſprechung eine perſönliche Ver-
bindung angeknüpft iſt. Die Aufgabe beider Comités wird es we-
ſentlich ſein müſſen von Merſeburg aus durch das Geiſelthal den
paſſendſten Anſchluß an die Unſtrutbghn zu finden, nicht nur um
das fruchtbare, fabriken und kohlenreiche Geiſelthal aufzuſchließen,
ſondern auch um die Verkehrsbeziehungen zwiſchen dem Unſtrutthale
und der goldnen Aue einerſeits, ſowie Halle und Merſeburg andrer
ſeits zu erhalten und zu mehren Das Jntereſſe beider Comités
geht hier Hand in Hand und dies leiſtet Bürgſchaft für ihre Ver
ſtändigung für ihr gemeinſames Zuſammenwirken und für einen
glücklichen Erfolg. u nene

enden a n an Die Prov: Corr: ſchreibt:

Das Abgeordnetenhaus und die Souverainetät.
Während aus dem nunmehr bekannt gewordenen Wortlaut des

Ober Tribunals Beſchluſſes über die Redefreiheit der Abgeordneten „jeden Angriff erhaben.

klar hervorgeht, daß von einer Beſchränkung der freien Meinungs-
äußerung dabei in Wahrheit nicht die Rede iſt, daß vielmehr nur
die Freiheit des Verläumdens eingeſchränkt werden ſoll tritt
andererſeits der Grund des heftigen Widerſpruchs der Abgeordneten
gegen jenen Beſchluß um ſo deutlicher ans Licht. Wer die Ver
handlungen des Hauſes über dieſen Gegenſtand näher anſieht, der
wird finden, daß überhaupt der tiefere Grund des Zwieſpalts zwiſchen
der Regierung und der Mehrheit dieſes Hauſes noch niemals ſo klar
und offen ausgeſprochen worden iſt, wie jetzt, daß die eigentlichen
Herzensgedanken und letzten Zielpunkte der Fortſchrittspartei bei dieſer
Gelegenheit entſchieden kund geworden ſind.

Die Redner der Mehrheit im Hauſe und ihre Geſinnungsge-
noſſen in der Preſſe machten kein Hehl daraus daß ſie das Abge
ordnetenhaus als eine „gleichberechtigte Gewalt“ neben die Krone
geſetzt wiſſen wollen: für die Abgeordneten wird geradezu eine Un
verletzlichkeit“ in Anſpruch genommen ganz ebenſo wie nach Artikel
43 der Verfaſſung „die Perſon des Königs unverletzlich iſt.“ Wie
die Krone unverantwortlich ſei, ſo müſſen, behauptet man auch
„die Kammern, welche die höchſten Aufgaben mit ihr theilen“, welche
„gleichberechtigt mit ihr verhandeln“, auch vor dem Geſetze gleich
geſtellt ſein. „Die in der Geſetzgebung gleichgeſtellten Gewalten
müſſen auch mit demſelben Anſehen unnahbarer Unverletzlichkeit be
kleidet ſein“ die Nichtverfolgbarkeit der Abgeordneten ſei daher
„nur ein äußeres Zeichen der Unverletzzlichkeit, unter welches die höchſte
Gewalt und die höchſte Autorität im Lande geſtellt ſei.“ h

„Ganz dieſelbe Unverantwortlichkeit, die dem Könige gegeben iſt,
rief ein Redner im Abgeordnetenhauſe, dieſelbe Unverantwortlichkeit
iſt dem freien Worte des Volkes gegeben das aus unſerem Munde

erſchallt.“ rDer Artikel 43 (von der Unverletzlichkeit des Königs) ſagte
ein Anderer, iſt nicht heiliger als der Artikel 84 (von der Redefrei
heit der Landtags Mitglieder) ſie ſtehen in derſelben Verfaſſung,
außerhalb welcher es kein Recht und keine Befugniß in dieſem Lande
giebt, weder für die Krone noch für das Volk.“ u und

Das Abgeordnetenhaus wurde bezeichnet als „eines der Haupt
glieder der geſetzgebenden Gewalt, welche ſo hoch über der Executive
(d. h. der Staatsregierung) ſtehe wie dieſes Dach über dieſem Hauſe.

Als dann von anderer Seite darauf hingewieſen wurde daß
das Ober Tribunal als ein Gerichtshof über Unterthanen Sr. Maje-
ſtät des Königs eingeſetzt ſei und daß die Abgeordneten ebenfalls
nur Unterthanen ſeien, erſcholl im Hauſe der bezeichnende Ruf Nein

nicht hier.“ n dung soJn dieſem „Nein“, in dieſem Anſpruche auf ,„Gleichberechtigurmit der Krone“ iſt der Grund des an tiefen

die Mehrheit des Abgeordnetenhauſes will unſerer Verfaſſung eine
Grundlage unterſchieben, die ſie in Wahrheit nicht hat.

Unſere Verfaſſung iſt keinesweges, wie manche andere, ein
zwiſchen gleich berechtigten Gewalten geſchloſſener Vertrag, ſondern
der König, welcher ſich bis dahin im alleinigen, Beſitz aller? Staats
gewalt befand, hat die Verfaſſung aus freier Allerhöchſter Machtvoll

kommenheit verliehen. ſog oDurch dieſelbe ſind der Landesvertretung einzelnenganz beſtimmte
Rechte eingeräumt, aber aus dem geſammten Jnhalt der Ver
faſſung geht andererſeits klar und unwiderleglich hervor, daß die
Souverainetät (d. h. die Vollgewalt des Staates) nach wie vor in
der Hand des Königs ruhen, daß der König allein die Macht, das
Anſehen und die Würde des Staates nach allen Richtungen hin dar-
ſtellen und vertreten ſoll. Um von vorn herein dieſe alleinige und
unvergleichliche Stellung des Königs anzudeuten, ſteht an der Spitze
aller Beſtimmungen über die Königliche Gewalt der Satz. Die
Perſon des Königs iſt unverletzlich.“ Es folgt dann die Reihe der

Königlichen Machtbefugniſſe. g„Dem Könige allein ſteht die vollziehende Gewalt zu. Er ex
nennt und entläßt die Miniſter. Er befiehlt die Verkündigung der
Geſetze.“

„Der n n an gen ber das Heer r„Der König beſetzt alle Stellen im Heere, ſowie in übrigenZweisen m Staatsdienſtes.“ ſ Vn übrigen
„Der König hat das Recht, Krieg zu erklären uſchließen u. ſ. w.“ e Fteren e
„Dem Könige ſteht die Verleihung von Orden und Auszeich

nungen zu. Er übt das Münzrecht u. ſ. w. z.
Der König beruft die Kammern und ſchließt ihre Sitzungen

u. ſ. w.
„Di richterliche Gewalt wird im Namen des Königs geübt.
So faßt die Königliche Gewalt alle und jede Thätigkeit jeden

Machterweis des Staates in ſich: der König iſtrin jeder Beziehungder Träger und Vertreter der geſammten Stactegewalt, ünd des

halb eben weil er der erhabene und. alleinige Vertreter des Staates
ſelber iſt, iſt er unverletzlich, über jede Verantwortung und über
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Wie ſteht es dagegen mit den Mitgliedern der beiden Häuſer
des Landtages?

Die Verfaſſung räumt der Landesvertretung vornehmlich ein
wichtiges Recht ein, die Theilnahme an der Geſetzgebung.

„Die geſetzgebende Gewalt wird gemeinſchaftlich durch den
König und durch zwei Kammern ausgeübt.

Die Uebereinſtimmung des Königs und beider Kammern iſt
zu jedem Geſetze erforderlich.“

Gewiß ein großes und hochbedeutſames Recht, welches, richtig
und zum Heile des Landes geübt, der Landesvertretung und ihren
Mitgliedern eine wahrhaft einflußreiche und wirkſame Stellung ver
leiht. Um dieſelbe mit voller Freiheit und Unbefangenheit üben
zu können iſt ihnen Unverantwortlichkeit für ihre Abſtimmungen und
für die Aeußerung ihrer Meinungen zugeſtanden.

Von einer „Uünverletzlichkeit“ aber, wie ſie dem Könige nach der
Verfaſſung zuſteht, iſt in Bezug auf die Mitglieder der beiden Häuſer
nicht die Rede, und zwar aus dem einfachen Grunde weil ſie in
keiner Beziehung, auch nicht in Bezug auf die Geſetzgebung wirklich
die Souverainetät des Staates zu vertreten haben. Dies geht ganz
deutlich aus der Verfaſſung ſelbſt hervor, denn obwohl die beiden
Häuſer an der geſetzgebenden Gewalt Theil nehmen und mitwirken,
ſo wird der Staat doch auch in der Geſetzgebung ſchließlich von dem
Könige allein vertreten und dargeſtellt. Jedes Geſetz bedarf aller-
dings der Zuſtimmung beider Häuſer, aber dieſe Zuſtimmung macht
es noch nicht zu einem Geſetz: die beiden Häuſer können einen Ge
ſetzentwurf genehmigen oder ablehnen, aber ſie können kein Geſetz
geben daß kann ſchließlich der König allein.

Der König befiehlt die Verkündigung der Geſetze“, nur
durch dieſe Königliche Verkündigung und erſt von dem Augenblicke,
wo ſie erfolgt iſt, wird ein Geſetzentwurf zum wirklichen rechts-
verbindlichen Geſetze. Die Verkündigung mit verbindlicher Kraft
erfolgt nur im Namen Sr. Majeſtät des Königs, als des alleinigen
Trägers der Souverainetät, und der erfolgten Zuſtimmung der
beiden Häuſer wird dabei nur Erwähnung gethan.

Hieraus geht völlig klar hervor, daß die Verfaſſung ſelbſt in
der Geſetzgebung den Häuſern keinesweges eine „gleichberechtigte“
Stellung mit der Krone eingeräumt hat, und daß es eine Ueber-
hebung und Anmaßung iſt, wenn die Mitglieder auch nur auf jenem
Gebiete eine „Unverletzlichkeit“ gleich der des Königs beanſpruchen.

Abgeſehen von der Mitwirkung zur Geſetzgebung aber iſt den bei
den Häuſern nur das Recht gegeben, Adreſſen und Petitionen, d.
ho Bitten und Anträge an den König und an ſeine Regierung zu
richten. und zu überweiſen was doch augenſcheinlich kein Anzeichen
der „Gleichberechtigung“ und der „Souverainetät“ iſt.

Die Verfaſſung weiſt ſolche Anmaßung vollends durch Artikel
108 zurück, nach welchem die Mitglieder beider Häuſer des Landtages
ebenſo wie alle Staatsbeamten dem Könige den Eid der Treue und
des Gehorſams zu leiſten haben. Hier iſt das Verhältniß der Ab
geordneten als Unterthanen Sr. Majeſtät des Königs unumwunden
ausgeſprochen und nur im Widerſpruch mit der Verfaſſung kann
De wng der „Gleichberechtigung“ neben der Krone beanſprucht

werden
e Jndem aber das Abgeordnetenhaus immer mehr eine Macht-

ſtellung an ſich zu reißen trachtete, welche ihm die Verfaſſung ver-
ſagt, hat daſſelbe ſich mehr und mehr um die Macht ünd den Ein
fluß gebracht welche ihm nach der Verfaſſung wirklich zugedacht und
zugewieſen ſind.

r
re T

Schwurgericht zu Naumburg.
(Fortſetzung.)

Mittwoch den 14. März 1866.

Erſter Fall.
Der Handarbeiter Friedrich Wilhelin Krauſe von Minkwitz 50 Jahr alt

bereits 5mal wegen Diebſtahls zuletzt im Jahre 1859 mit 2 Jahren Zuchthaus
beſtraft hatte ſich geſtändigermaßen folgender Verbrechen reſp. Vergehen ſchuldig

gemnacht: inſtahl er im September v. J. dem Gutsbeſitzer Landmann in Michelwitz,
e er mehrere Monate als Tagelöhner gearbeitet hatte, aus dem Pferdeſtalle

2) er chien er am 21. October v. J. bei der Ehefrau des Fuhrmanns Jahr
zu Teunitz und machte die falſche Angabe der Gutsbeſitzer Landmann, in deſſen
Dienſten er ſtehe, habe ihn hergeſchickt und beauftragt ſich von ihr ein Siegmaaß
Erbſen für ihn Landmann, auf Eredit geben zu laſſen. Die verehel. Jahr verab
ſolgie dem Krauſe auch wirklich Dresdner Scheffel Erbſen in einem Sacke.
Krauſe behielt die Sachen für ſich,

einen ähnlichen Betrug verſuchte er am 1. November zu Bernsdorf. Er
äüberreichte nämlich dem Ladenmädchen des Kaufmanns Heyne einen Zettel folgenden

Jnhalts
„Madame Heyne haben Sie die Güte und ſchicken mir 5 Elle

ſchwarzen Sammet vom feinſten
Emilie Landmann zu Michelwitz.“

Zufällig befand ſich die Emilie Landmann gerade in der Heyne' ſchen Behau
ſung ind das Ladenmädchen führte den Krauſe der Emilie Landmann vor. Erſt zugeſtehen den Zettel ſelbſt ohne Wiſſen der Emilie Landmann geſchrieben

zu haben auch nicht zum Abholen von Sammet beauftragt geweſen zu ſein
am ſeibigen Tage befand er ſich in der Schenke zu Käferhayn. Er warda, als die rihit einmal hergusgegangen war um Bier zu holen „einen Augen

blick allein in der Stube. Er benugtzte dieſe Zeit und ſtahl aus deu unverſchloöſſe

nen Tiſchkaſten ein Cigarrenetui, worin ſich ein Zehnthaler und ein Einthakerſchein

befanden und eine Brille. t5) Jn der Nacht vom 5. zum 6. November war er auf den im leicht zugäng-
lichen Hausboden des Schenkwirths Petzold zu Predel gegangen um dort die
Nacht zuzubringen. Er ſah dort einen Kaſten mit 2 Paar Stiefeln. Er nahm
dieſe Stiefeln an ſich und entfernte ſich damit.

6) Jn der Nacht vom 23. zum 24, November begab er ſich in den Garten
des Einwohners Schäfers zu Minkwitz. Von da drang er durch eine defecte Stelle
des Zaunes in den angrenzenden Garten des Victualienhändlers Schirmer und ſo-
dann ungehindert weiter in deſſen Hof; hier ſtahl er von einem dort ſtehenden
Wagen 12 Pfd. Federn und ein Jnlett.

7) Jn ver Nacht vom 7. zum 8. December verübte er einen ſchweren Dieb-
ſtahl beim Schenkwirth Wiedemann zu Falkenhayn. Zunächſt begab er ſich in den
Wiedemann'ſchen Garten. Hier legte er an ein Fenſter des Tanzſaales eine Thür
an, kletterte auf derſelben bis zum Fenſter hinauf, griff durch die defecte Fenſter
ſcheibe hindurch und öffnete ſo das Fenſter und ſtieg nun in den Tanzſaal ein.
Hier ſtahl er 7 Manns-, 5 Frauenhemden, 2 Betttücher und 1 Tiſchtuch, welche
Sachen dort auf Leinen hingen, und entfernte ſich damit,

8) ſtahl er eines Tages im November dem Handelsmann Schmutzler in Pröß-
dorf ans dem Hauesflur ein Beil und

9) ſtahl er in der Nacht vom 16. zum 17, October dem Schenkwirth zu
Etzoldshayn aus deſſen unverſchloſſener Scheune Scheffel Korn.

Der Angeklagte war auch heute vor dem Schwurgerichte überall geſtändig.
Der Vertheidiger AGRef. v. Königsmark, beantragte Annahme mildernder Um
ſtände. Der Staatsanwalt proteſtirte dagegen. Die Geſchworenen nahmen bei
ſämmtlichen Verbrechen dergleichen Umſtände nicht an.

Der Staatsanwalt beantragte 8 Jahr Zuchthaus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf gleiche Dauer. Der Vertheidiger nur 5 Jahr Zuchthaus. See

Gerichtshof erkannte auf 8 Jahr Zuchthaus 100 Thlr. Geldbuße, event. noch 2
Monate Zuchthaus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 8 Jahr.

m ZZ

Zweiter Fall.
Der Schuhmachergeſell Andreas Carl Stockmar von Oberröblingen 21

Jahr alt bereits 2mal in Preußen und mal in Weimar wegen Diebſtahls, außer
dem auch wegen Betrugs und. Unterſchlagung beſtraft war wegen ſchweren
Diebſtahls im wiederholten Rückfalle und wegen Betrugs im Rückfalle angeklagt.
Sein Vertheidiger war der AGRef. Schaumburg.

Die Anklage lautete dahin
1) Jn der Nacht vom 30. zum 31. October 1864 waren dem Dienſtknecht

Quente in Döbris aus ſeiner verſchloſſenen Lade in ſeiner Kammer durch Abſprengen
einer Leiſte am Deckel, offenbar mittelſt eines Meiſels, ein Paar Buckskinhoſen,
zwei Weſten, ein Hemd und ein Schnupftuch entwendet worden. Sein Verdacht
lenkte fich auf den damals beim Gutsbeſitzer Wildenſee daſelbſt dienenden Knecht
Stockmar da derſelbe am Tage zuvor bei ihm in der Kammer geweſen war und
ſich in der Diebſtahlsnacht heimlich von Döbris entfernt hatte und ermittelt wurde,
daß jener Menſch den mit entwendeten Rock beim Schloſſer Wenkel in Profen ver
ſetzt und das Schnupftuch bei der Wittwe Seyfferth in Zeitz zurückgelaſſen hatte.
Stockmar war inzwiſchen wegen eines Diebſtahls in Jena in Weimar verhaftet
und mit 1 Jahr Zuchthaus beſtraft worden. Nachdem er dieſe Strafe verbüßt,
wurde er an das Königliche Kreisgericht zu Zeitz abgeliefert. Hier geſtand er nach
anfänglichem Leugnen zu den Diebſtahl gegen den Knecht Quente in der erwähnten

Weiſe verübt zu haben. i2) Am 3. November 1864 machte der Schuhmachergeſell Scholl in Zeitz bei
ſeinem Meiſter Feierabend und ſchaffte ſeine Sachen Kleider Wäſche und Hand
werkszeug, im Werthe von etwa 23 Thlr. in einer Kiſte verpackt auf die Herberge.
Mit dem Herbergswirth Patzschke verabredete er daß er die Sachen werde abholen
laſſen. Am andern Tage erſchien ein Junge auf der Herberge und holte die Sa
chen im angeblichen Auftrage des Scholl ab. Letzterer hatte aber wie ſich bald er
gab noch Niemand den Auftrag zum Abholen der Sachen gegeben und dieſelben
auch nicht erhalten. Es fiel ſein Verdacht ſofort auf einen Menſchen der mit auf
der Herberge geweſen war als das Geſpräch zwiſchen ihm und dem Wirth geführt
worden war und der ihn bei ſeinem Weggange aus der Herberge-begleitet hatte.
Es beſtätigte ſich dieſer Verdacht bald da ermittelt wurde, daß jener Menſch, der
Dienſtknecht Stockmar, einen Theil der Sachen bei der Wittwe Sehyfferth in Zeitz
verkauft hatte. Nach anfänglichem Leugnen geſtand Stockmar auch dieſen Betrug
ein: er hatte ſeinem Geſtändniſſen zufolge einen Jungen aufgegriffen und dieſen ver
alaht im angeblichen Auftrage des Scholl die Sachen abzuholen und ihm zu

herbringen.
Der Angeklagte wiederholte ſeine Geſtändniſſe vor dem Schwurgerichte, Er

entſchuldigte ſich mit Noth. Die Geſchworenen wurden bei der Verhandlung zuge
zogen weil der Vertheidiger Annahme mildernder Umſtände beantragte und der
Staatsanwalt ſolche nicht anerkannte. Die Geſchworenen verneinten die Fragen
wegen mildernder Umſtände,

Der Staatsanwalt keantragte 5 Jahr Zuchthaus 50 Thlr Geldbuße event.
noch 14 Tage Zuchthaus und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 68 Jahr Der
Vertheidiger beantragte nur 5 Jahr Zuchthaus. Der Gerichtshof erkannte nach dem
n Staatsanwalts nur ſubſtitnirte er der Geldbuße eine Zuchthausſirafe
von 1 Monat.

Dritter Fall. eEin Verbrechen gegen die Sittlichkeit. Der Angeklagte würde für ſchuldig er
klärt und mit 22 Jahren Zuchthaus beſtraft.

(Fortſetzung folgt.)

ne

Verbeſſerung des Weinmoſtes. In neueſter Zeit wurde die für
Weinproducenten gewiß ſehr wichtige Entdeckung gemächt, daß der
Weinmoſt durch eine kleine Zuthat von Salz entſchieden verbeſſert
werden kann. Fein pulveriſirtes Salz wird nämlich in einem Gefäß
güt gebrannt und ſodann in die gefüllten Fäſſer derart vertheilt,
daß ungefähr ein halbes Loth Salz auf einen Eimer Moſt kommt.
Es dürfte übrigens nicht allgemein bekannt ſein daß die Türken
auch dem Kaffee auf ähnliche Weiſe behandeln. Man ſchüttet näm
lich, bevor das kochende Waſſer aufgegoſſen wird, zwei Meſſerſpitzen
voll Salz auf ein Loth Kaffee, wodurch der Geſchmack des Getränkes
bedeutend verbeſſert wird. Jedermann kann ſich leicht hiervon über

zeugen. e vcRedaction, Druck und Verlag von L. Jurk. a on
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